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August 1950 XXIII. Jahrgang, Nr.

DER!FOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. F O U R I E R V E R B A N D E S

Die Ausnützung des Gemüseportions-Kredites in der
Truppenverpflegung

von Hptm. G. Keller, Rgt. Qm., Bern

Vor der Inkraftsetzung des neuen Verwaltungsreglementes für die Armee
und der Einführung der neuen Truppenbuchhaltung auf den 1. Januar 1950 wurde
diese Materie in manchen Zeitungen und Zeitschriften, nicht zu vergessen auch

in den eigens dafür abgehaltenen Einführungskursen sehr eingehend behandelt.
Heute ist es um die neuen Vorschriften und die Truppenbuchbaltung wesentlich
stiller geworden. Man erörtert hie und da Fragen, wie dieses oder jenes Formular
verbessert werden könnte. Ferner bilden die bei der Revision der Buchhaltungen
festgestellten Fehler und Mängel Gegenstand von Besprechungen.

Es sei mir gestattet, meine Gedanken über die Ausnützung des Gemüsepor-
tions-Kredites einem weiteren Kreis von Funktionären des Verpflegungsdienstes
mitzuteilen.

Eine der wichtigsten Neuerungen im Rechnungs- und Verpflegungswesen
der Armee ist bekanntlich die Verpflegungsabrechnung. Diese Neue-

rung möchte ich vorerst kurz wiederholen:
1.Der Bund stellt der Truppe für die Beschaffung der Verpflegungsmittel —

mit Ausnahme von Brot, Fleisch und Käse, die seit jeher durch den Bund

(Dienstkasse) direkt bezahlt werden — pro Mann und Tag einen Gemüse-

portions-Kredit zur Verfügung.
2. Wird dieser Gemüseportions-Kredit bis zum Schlüsse des Dienstes nicht auf-

gebraucht, so verfällt der Überschuss zugunsten des Bundes.
3. Wird der Gemüseportions-Kredit überschritten, so ist der Gegenwert für die

zuviel bezogene Verpflegung in der Dienstkasse zu vereinnahmen.
Durch die Einführung dieser Neuerung, wonach nun die gesamte Verpflegung

zulasfeu der Dienstkasse bezahlt wird, konnten bekanntlich die bisherigen Haus-

haltungskassen aufgehoben und in die neuen Truppenkassen übergeleitet werden.
Der Umstand, dass mit dem in der Dienstkasse zur Verfügung gestellten

Kredit auszukommen ist, zwingt den Rechnungsführer, die Verpflegung genau
zu berechnen und jederzeit darüber im Bilde zu sein. Mancher wird vielleicht
der Haushaltungskasse nachtrauern, die als Ausgleichsbecken für „teure"' Dienste
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